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Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Die Bundesärztekammer wurde mit Schreiben des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) vom 11.09.2015 zur Stellungnahme gemäß§ 91 Abs. 5 SGB V bezüglich einer 
Änderung der Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen 
Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie - AM-RL), hier: Entlassmanagement, aufgefordert. 

In den tragenden Gründen zum Beschlussentwurf wird auf das Gesetz zur Stärkung der 
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG) vom 16. Juli 2015 ver
wiesen. Danach wurde § 39 SGB V um einen neuen Absatz 1 a ergänzt, welcher unter 
anderem die Möglichkeit der Verordnung von Arzneimitteln durch die Krankenhäuser im 
Rahmen des Entlassmanagements vorsieht. Nach § 39 Absatz 1 a Satz 8 bestimmt der 
G-BA in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V die weitere Ausge
staltung des Verordnungsrechts durch Krankenhäuser im Rahmen des Entlassmanage
ments. Mit dem vorliegenden Richtlinienentwurf soll dieser Regelungsauftrag umgesetzt 
werden. 

Die Bundesärztekammer nimmt zur geplanten Richtlinienänderung wie folgt Stellung: 

Die Bundesärztekammer hat zur vorgesehenen Änderung der Arzneimittel-Richtlinie kei
ne Änderungshinweise. 

Berlin, 14.10.2015 
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